
EMFAF 2021 – 2027
Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) 

zu einer  Teichbaumaßnahme an bestehenden Teichanlagen 

1. Vom Antragsteller/Von der Antragstellerin auszufüllen:
1.1. Bezeichnung und Beschreibung der Teichbaumaßnahme

Kurze Erläuterung des geplanten Vorhabens (bitte identisch zum EMFAF-Antrag angeben):

Angaben zum Teich, den Teichen oder zur Teichanlage:

Lage (Gemarkung, Flur-Nr.): 
 

 

Teichfläche: 
         

 ha (Teichfläche = Wasserfläche + max. 4 m Uferstreifen)        Anzahl Teiche: 
     

Lage (Gemarkung, Flur-Nr.): 
 

 

Teichfläche: 
         

 ha (Teichfläche = Wasserfläche + max. 4 m Uferstreifen)        Anzahl Teiche: 
     

Lage (Gemarkung, Flur-Nr.): 
 

 

Teichfläche: 
         

 ha (Teichfläche = Wasserfläche + max. 4 m Uferstreifen)        Anzahl Teiche: 
     

  Die dem EMFAF-Antrag zugrunde liegenden Angebote oder/und eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen sowie ein 
Lageplan mit dem geplanten Vorhaben werden der UNB für die Stellungnahme vorgelegt.

Datum 
 gez. Antragsteller/-in: 

Name (keine handschriftliche Unterschrift notwendig) 

Bis hierhin ausgefülltes Dokument bitte abspeichern und anschließend per E-Mail an die Untere Naturschutzbehörde 
 weitersenden.

– 1 –

Antragsteller/-in (Vorname, Name bzw. Unternehmensbezeichnung) Betriebsnummer

09 
E-Mail Anlage zum Antrag mit Geschäftszeichen

FÜAK-7997.1-5/
Bitte unbedingt ausfüllen, wenn Anlage nachgereicht wird –  
s. E-Mail zur Bestätigung des Antragseingangs
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2. Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde zur Teichbaumaßnahme gemäß Nr. 1.1

Landkreis: 
  

Name und Vorname Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin: 
 

 

E-Mail-Adresse:  
 

 

  Die Teichbaumaßnahme kann so wie geplant durchgeführt werden. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind keine zu-
sätzlichen Vorgaben erforderlich.

  Die von der Teichbaumaßnahme betroffene Fläche liegt in einem Naturschutz- oder FFH-Gebiet oder betrifft ein gesetz-
lich geschütztes Biotop nach § 30 BNAtSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG oder ist Teil einer Artenschutzkartie-
rung. Bei der Durchführung der geplanten Teichbaumaßnahme sind daher folgende naturschutzfachlichen Vorgaben zu 
beachten1):

1) Hinweis für die UNB: Für die Bewirtschaftung / den Betrieb des Teiches sind die Teichbauempfehlungen maßgeblich. Falls erforderlich, 
kann zu entsprechenden Fragen die jeweilige Fachberatung für Fischerei des Bezirks eingebunden werden.

Datum 
 

Unterschrift und Stempel der UNB 

UNB: Bitte das ausgefüllte Formblatt ausdrucken, mit Unterschrift und Stempel einscannen und dem Antragsteller/
der Antragstellerin per E-Mail zusenden: 
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